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nötigenfaQS mittelft eineê Snfttatib&egeÇrenS untere

nommen merben lönne.
Sie bepanbelten Voftulate finden fid) in ber ben ©eliionen

gugefteüten SSorlage an bte Selegiertenberfammlung. ©benfo
glauben trttr betreffenb bag tthfultat ber Verhandlungen auf
bag in ben Vublifationgorganen „©emerbe", „fganbtnerfer»
geitung" ltnb „Slrtifan" erfcpeinenbe SßrotofoII ber Selegierten*
berfantmlnng bermeifen gu biirfen. (SBeitere ©gemplare ber

Vorlage an bie Selegiertenberfammlung fönnen nacfj Vebaif
bei unferm ©efretariate belogen merben.)

3n ben Verhandlungen ift mieberpolt ber 233unfd) ge=

äußert morben, eg möchte ben üftitgliebern nnferer ©eltionen
nod) mehr 3ett unb ©elegenpelt gegeben merben, bie Sßo=

fiulate beg fQerrn ©cpeibegger betr. Vernfggenoffenfcpaften
gu prüfen unb ihre 2Infid)ten hierüber funbgugeben. 2Bir
ïommen biefem SBunfcpe nach, inbem mir piemit bie ©eftton
einlaben, bte gebrucfte Vorlage, fomeit bieg nicht bereits
gefchepen, nocpmalg eingehenb gu bigfntieren unb fobann ihre
Vemerlungen, fomie attfäflige ©egenöorfdjläge (festere mit
fnrger Vegriinbung) ung fpätefteng big ©übe Segember
1895 mitteilen gu motten. Sngmifdjen merbett mir — in
Slugfüprung öon 3'ffar 3 beg borermähnten Vefcpluffeg —
auch bie mitintercffirten Steife um fortgefegte Prüfung ber

Sßoftulate ©cheibegger crfuchen nnb fobann mit Veginn beg

neuen Sahreg auf ©runb ber mitgeteilten Sigfuffiongergebniffe
bie fßropoganba für bie ©ache nach heften Sräften meiter

gu förbern trachten.
SDtögen nnfere ©eftionen- bie begonnene Veftrebung auch

tünftig burch lebhafte nnb berftänbnigbotte Slnteilnapme
unterftüpen.

SJlit frennbeibgenöffifdhem ©rufe

gär ben leitenben SI u g f cp u j),
®er ißräfibent : ®er ©etretär:

Sir. 3- Stöfjel, SQerntr Sreb§.

|îr0t0lurll
ber

^cfegicrfcitucrfitntmùmg
be§

©«Jjtoeig. ©ekertieucrctuê
^onttfag ben IG. gutti 1895

int SHatbaugfaate in Viel.
(©cfüufj).

3um ©cplufj ber Sisluffion macht bag ffkäfibtum barauf
aufmetffam, bafj bie bon gmet tttebnern beantragte 3îûcE-

meifung ber Slngelegenpeit faum pläffig märe, meil ber

©djmeiger. ©emerbeberein beauftragt fei, bem ©dbimeiger.

Subuftriebcpartcment über biefe fjrage big ©nbe Suli ein

©Pachten p erftatten, alfo bebor biefelbe in einer fommenben
Selegieitenbetfammlung neuebingg in Vepanblung gepgen
merben fönnte. Ser ©entralnorftanb roerbe jebodö in feinem
©Pachten bie heute angehörten Referate unb Voten möglichft
bertöerten. Sie Verfammlung ftimmt biefem SSorfdpIage p
unb bergicptet auf eine Slbftimmnng über bie geftettteu Anträge:

2(rbeitëIofenbetftcheruitg unb Slrbeitênatpwetê.
Vom ©entralöorftanb angenommene SInträge ber Ve=

ferenteu (fperreu ©roferat Vogt in S3afel unb Santongrat
Slaufer in 3iuicp):

1. Sie Slrbeitglofenöerfidjerung hat bie Stufgabe, bie

folgen unbetfchulbeter SIrbeilStofigteit für alle Siejenigen,
melche arbeiten motten, p milberu.

Von ber Verficperung, begro. ber iltupniefeung berfelben
finb anggufcpliefjen :

a) Sie freimütig ober infolge ©treifg ang ber Strbeit
©etretenen;

b) diejenigen, melche Sinnahme bon Strbeit bermeigern;
c) Siejenigen, melche infolge geiftiger [ober förderlicher

©ebrechen ober borgerücften Sllterg arbeitslos gemorben
ftnb;

d) Slugtänber lebigen ©tanbeg.
2. Sie Slrbeitglcfenberficperung foil ficf) im ©inné beS

Sbligatoriumg erftreefen auf alle unfetbftänbigen über 11

3apre alten Slrbeiter beiber ©efcfjtechter, melcpe in fjabrif*
unb §anbmerfgbetrieben befdpäftigt merben nnb nicht über

gr. 5 Saglohn begro. ein gr. 1500 nicht überfteigenbeS
Sapregeinfommen beziehen.

Sie Verfidjerung fott außerdem ben in Iaubroirtfct)aftli(f)en
betrieben nnb alg Sienftboten befchäftigten ißerfonen gu»

gänglich gemacht merben.
3. Sie Stupniejjung an ber Verficperung beginnt erft

nach Slblanf einer ununterbrochenen fßrämiengaptung mährenb
26 SBocpen nnb ebenfolanger Dtieberlaffung, unb barf für
Verheiratete nicht mehr alg %, für Sebige nicht über bie

§älfte beg leptbegogenen Slrbeiigtaglohneg betragen.
4. Um eine richtige Slrbeitglofenöerficherung zu ermöglichen,

fetten bie Slrbeiter, Slrbeitgeber, ©emeinben, Santone unb

ber Vunb zu angemeffenen Beiträgen herangezogen merben.

5. Vctreffenb SlrbeitSnachmeig foil ber Verroaltung paupt'
fächlich bie Vefcpaffung öon Strbeit für bie alg arbeitgloS

Slngemelbeten übermiefen merben unb ztuar roo möglich tu

ber gleichen Verufgbranipe.
6. ©ine Slebuftion ber SlrbeitSzeit barf nicht ftattfinben,

mo bieg nicht im SPereffe ber betreffenden Snbnftrier, ober

©emerbe felbft liegt unb öon ber Vteprgahl ber betroffenen
©emeröeireibenben felbft bedangt mirb.

Vetreffenb bie

Seprlingspriifunßeit pro 1895
bermeift ©efretär Srebg in einem furgen Vericpt auf bie

gebrneft öorliegenbe „borläufige 3ufammenftettnng ber ©t'
gebntffe ber ßeprlinggprüfnngen pro 1895", ang melcher fiel)

ergiebt, bafj in„ben 81 fßrüfunggfreifen beg ©hmeizer. @e>

merbePereing bie 3ahl ber Seilnehmer bon 930 auf 1038

geftiegen ift, ba§ fomit gegenüber bem Vorjahre eine Ver<

meprung non 108 ca. 11% borpanben ift. Vei ben

ftaatlichen Prüfungen in ben Santonen Slenenbnrg unb ©ettf

ein 3utoach§ bon 1200 auf 1325 125 Seilnehmer«'
3m übrigen befchränft fid) ber Veridjterftatter barauf, P
erinnern, bafj anläßlich ber Sanbegangftettnng in ©enf eine

zroeite Slugftettung ber erftprämierten Seprlinggarbeiten ftaP
finden foil, zu deren Vefcpidang alle fßrüfunggfreife be^

pflichtet finb. Vlöge jeder ißrüfunggfreig bag feinige bei'

tragen, damit biefe ©pezialangftettung ber SnftitPiou guttt

Stnpen, bem ©cpmeiger. ©emerbeoereiu gur ©pre gereiepe.

Ser Stntrag beg ©emerbeberein Vicgbacp: „Ser ©entrai'

öorftanb mirb beauftragt, die nötigen ©cprilte gu tpun, um eine

©uböentionierung ber fepmeiger. Snabenarbeitgfdhulen burA

ben Vunb gu erlangen" mirb, roie §r. Ißräfibent Sr. ©töjp
mitteilt, öom Sentraloorftanb mit ber Slbänberung auffl^'

nommen, bafe mit 9tüd|id)t auf bie SJläbchenarbeitgfchuIen
bie umfaffenbere Vegeicpnung: „§anbfertig!eitgfchulen"
SnabenarbeitgfdjPen gebraucht merbe. Slup fott darauf

pingemirft merben, bap gn gleichem 3mede bie Santone nn»

©emeinben finanziell mepr alg biSper beitragen.
Sie Verfammlung erflärt fid) ohne Sßiberfprudj mit biefed

Stntrag einberftanben.
3um ©chlufe berbanft §err Sugler Slameng beg ©emerhe'

bereinS Vafel bie bemfelben burcp bie SBapt Vafelg
näcpfteu Verfammlungorteg ermiefene ©pre befteng.

(©«plufe ber Verfammlung 1% Upr.)

Ser fßrotofollfüprer:
aSBetucr îïtcûô.

©enepmigt bom leitenben Slugfcpufe.

Setôanbêluefen.
SahueêPetfamwIuug ber ScpJoeijer. ©efettfepaft ^

©rpoltuuß piftorifiper Sîunftbeuïmâler im fftatpaufe 3

Slarau. Vom fßräfibenten, §rn. Slrcpiteft Sunder, '

bon ©t. ©allen, mürbe Vericpt erfiattet über bie biegjäpdfl
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nötigenfalls mittelst eines Jnitiativbegehrens unter-
nommen werden könne.

Die behandelten Postulate finden sich in der den Sektionen
zugestellten Vorlage an die Delegiertenversammlung. Ebenso

glauben wir betreffend das Resultat der Verhandlungen auf
das in den Publikationsorganen „Gewerbe", „Handwerker-
zeitung" und „Artisan" erscheinende Protokoll der Delegierten-
Versammlung verweisen zu dürfen. (Weitere Exemplare der

Vorlage an die Delegiertenversammlung können nach Bedarf
bei unserm Sekretariate bezogen werden.)

In den Verhandlungen ist wiederholt der Wunsch ge-
äußert worden, es möchte den Mitgliedern unserer Sektionen
noch mehr Zeit und Gelegenheit gegeben werden, die Po-
stulate des Herrn Scheidegger betr. Berufsgenossenschaften

zu prüfen und ihre Ansichten hierüber kundzugeben. Wir
kommen diesem Wunsche nach, indem wir hiemit die Sektion
einladen, die gedruckte Vorlage, soweit dies nicht bereits
geschehen, nochmals eingehend zu diskutieren und sodann ihre
Bemerkungen, sowie allfällige Gegenvorschläge (letztere mit
kurzer Begründung) uns spätestens bis Ende Dezember
1895 mitteilen zu wollen. Inzwischen werden wir — in
Ausführung von Ziffer 3 des vorerwähnten Beschlusses —
auch die mitinteressirten Kreise um fortgesetzte Prüfung der

Postulate Scheidegger ersuchen und sodann mit Beginn des

neuen Jahres auf Grund der mitgeteilten Diskussionsergebnisse
die Propaganda für die Sache nach besten Kräften weiter

zu fördern trachten.
Mögen unsere Sektionen- die begonnene Bestrebung auch

künftig durch lebhafte und verständnisvolle Anteilnahme
unterstützen.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident: Der Sekretär:

Dr. I. Stößel, St.-R. Werner Krebs.

Protokoll
der

Grdentt. Aelegiertenversammlung
des

Schweiz. Gewerbeverems
Sonntag den IN. Znni I8V5

im Rathaussaalc in Biet.
(Schluß).

Zum Schluß der Diskussion macht, das Präsidium darauf
aufmerksam, daß die von zwei Rednern beantragte Rück-

Weisung der Angelegenheit kaum zulässig wäre, weil der

Schweizer. Gewerbeverein beauftragt sei, dem Schweizer.
Jndustriedcpartement über diese Frage bis Ende Juli ein
Gutachten zu erstatten, also bevor dieselbe in einer kommenden

Delegiertenversammlung neuedings in Behandlung gezogen
werden könnte. Der Centralvorstand werde jedoch in seinem

Gutachten die heute angehörten Referate und Voten möglichst
verwerten. Die Versammlung stimmt diesem Vorschlage zu
und verzichtet auf eine Abstimmung über die gestellten Anträge:

Arbeitslosenversicherung und Arbeitsnachweis.
Vom Centralvorstand angenommene Anträge der Re-

ferenten (Herren Großrat Vogt in Basel und Kantonsrat
Klauser in Zürich):

1. Die Arbeitslosenversicherung hat die Aufgabe, die

Folgen unverschuldeter Arbeitslosigkeit für alle Diejenigen,
welche arbeiten wollen, zu mildern.

Von der Versicherung, bczw. der Nutznießung derselben
sind auszuschließen:

a>) Die freiwillig oder infolge Streiks aus der Arbeit
Getretenen;

b) Diejenigen, welche Annahme von Arbeit verweigern;
o) Diejenigen, welche infolge geistiger soder körperlicher

Gebrechen oder vorgerückten Alters arbeitslos geworden
sind;

6) Ausländer ledigen Standes.
2. Die Arbeitslosenversicherung soll sich im Sinne des

Obligatoriums erstrecken auf alle unselbständigen über 11

Jahre alten Arbeiter beider Geschlechter, welche in Fabrik-
und Handwerksbetrieben beschäftigt werden und nicht über

Fr. 5 Taglohn bezw. ein Fr. 1500 nicht übersteigendes
Jahreseinkommen beziehen.

Die Versicherung soll außerdem den in landwirtschaftlichen
Betrieben und als Dienstboten beschäftigten Personen zu-

gänglich gemacht werden.
3. Die Nutznießung an der Versicherung beginnt erst

nach Ablauf einer ununterbrochenen Prämienzahlung während
26 Wochen und ebensolanger Niederlassung, und darf für
Verheiratete nicht mehr als ^/g, für Ledige nicht über die

Hälfte des letztbezogenen Arbetistaglohnes betragen.
4. Um eine richtige Arbeitslosenversicherung zu ermöglichen,

sollen die Arbeiter, Arbeitgeber, Gemeinden, Kantone und

der Bund zu angemessenen Beiträgen herangezogen werden.
5. Betreffend Arbeitsnachweis soll der Verwaltung Haupt-

sächlich die Beschaffung von Arbeit für die als arbeitslos
Angemeldeten überwiesen werden und zwar wo möglich in

der gleichen Berufsbranche.
6. Eine Reduktion der Arbeitszeit darf nicht stattfinden,

wo dies nicht im Interesse der betreffenden Industrien oder

Gewerbe selbst liegt und von der Mehrzahl der betroffenen
Gewerbetreibenden selbst verlangt wird.

Betreffend die

Lehrlingspnifungen pro 1895
verweist Sekretär Krebs in einem kurzen Bericht auf die

gedruckt vorliegende „vorläufige Zusammenstellung der Er-
gebnisse der Lehrlingsprüfungen pro 1895", aus welcher sich

ergiebt, daß in..den 31 Prüfungskreisen des Schweizer. Ge-

Werbevereins die Zahl der Teilnehmer von 930 auf 1038

gestiegen ist, daß somit gegenüber dem Vorjahre eine Ver-

mehrung von 108 ca. 11°/g vorhanden ist. Bei den

staatlichen Prüfungen in den Kantonen Neuenburg und Genf

ein Zuwachs von 1200 auf 1325 — 125 Teilnehmern-

Im übrigen brschränkt sich der Berichterstatter darauf, ZU

erinnern, daß anläßlich der Landesausstellung in Genf eine

zweite Ausstellung der erstprämierten Lehrlingsarbeiten statt-

finden soll, zu deren Beschickung alle Prüfungskreise vel-

pflichtet sind. Möge jeder PrüfungSkreis das seinige bei-

tragen, damit diese Spezialausstellung der Institution zui»

Nutzen, dem Schweizer. Gewerbevereiu zur Ehre gereiche.

Der Antrag des Gewerbeverein Ricsbach: „Der Central-

vorstand wird beauftragt, die nötigen Schritte zu thun, um eine

Subventionierung der schweizer. Knabenarbeitsschulen durck

den Bund zu erlangen" wird, wie Hr. Präsident Dr. Stößel

mckteilt, vom Centralvorstand mit der Abänderung aufge°

nommen, daß mit Rücksicht auf die Mädchenarbeitsschule»
die umfassendere Bezeichnung: „Handfertigkeitsfchulen" st^s

Knabenarbeitsschulen gebraucht werde. Auch soll daraus

hingewirkt werden, daß zu gleichem Zwecke die Kautone UN°

Gemeinden finanziell mehr als bisher beitragen.
Die Versammlung erklärt sich ohne Widerspruch mit dieses

Antrag einverstanden.
Zum Schluß verdankt Herr Kugler Namens des Gewerbe'

Vereins Basel die demselben durch die Wahl Basels
nächsten Versammlungortes erwiesene Ehre bestens.

(Schluß der Versammlung IV4 Uhr.)

Der Protokollführer:
Werner Krebs.

Genehmigt vom leitenden Ausschuß.

Verbandswesen.
Jahresversammlung der Schweizer. Gesellschaft

Erhaltung historischer Kunstdenkmäler im Rathause g

Aarau. Vom Präsidenten, Hrn. Architekt Kunkler, Vaff-
von St. Gallen, wurde Bericht erstattet über die diesjährig
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